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§ 507 ASVG Fortdauer einer nach
früherer Vorschrift bestehenden

Pflichtversicherung.
 ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.01.2026

1. (1)Personen, die am 31. Dezember 1955 nach den in diesem Zeitpunkt geltenden Vorschriften pflichtversichert

waren, nach den Vorschriften des Ersten Teiles aber nicht mehr pflichtversichert wären, bleiben pflichtversichert,

solange die Beschäftigung, welche die Pflichtversicherung nach den bisherigen Vorschriften begründet hat, weiter

ausgeübt wird. Im übrigen sind die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes auf eine solche Pflichtversicherung

anzuwenden, jedoch kann der Versicherte bis 30. Juni 1956 bei dem für die Einhebung der Beiträge in Betracht

kommenden Versicherungsträger den Antrag stellen, aus der Pflichtversicherung ausgeschieden zu werden;

einem solchen Antrag hat der Versicherungsträger mit Wirkung von dem auf den Antrag folgenden Monatsersten

stattzugeben.

2. (2)Personen, die bei einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft bedienstet und bei Inkrafttreten dieses

Bundesgesetzes nach den Bestimmungen des Bundesangestellten-Krankenversicherungsgesetzes 1937 in der

geltenden Fassung versichert sind, bleiben für die Dauer dieser Beschäftigung auch weiterhin nach den

Bestimmungen des genannten Gesetzes bei dem bisherigen Versicherungsträger versichert. Diese Versicherung

ersetzt die Pflichtversicherung in der Krankenversicherung nach diesem Bundesgesetz.

3. (3)Betriebe, welche nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes nicht mehr als knappschaftliche oder ihnen

gleichgestellte Betriebe anzusehen sind, gelten weiterhin als knappschaftliche Betriebe, solange in diesen

Betrieben Bergprodukte gewonnen oder verarbeitet werden. Bis zum 30. Juni 1956 können die zuständigen

Interessenvertretungen im Einvernehmen beantragen, daß die Versicherung von den nach den Bestimmungen

dieses Bundesgesetzes in Betracht kommenden Versicherungsträgern durchgeführt wird. Einem solchen Antrag

haben die zuständigen Versicherungsträger mit Wirkung von dem auf den Antrag folgenden Monatsersten

stattzugeben.
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